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Vorwort

Die erste Auflage des vorliegenden Buches fand erfreulicherweise eine

rasche Verbreitung unter den Lesern; die zweite Auflage ermöglicht nun,

Ergänzungen (z.B. zu den von den polizeilichen Maßnahmen jeweils

betroffenen Grundrechten) und Korrekturen einzuügen sowie

Anpassungen vorzunehmen. Einiges davon geht auf Anregungen und

Hinweise der Leser zurück, woür ich ihnen herzlich danken möchte. Am

Anliegen und an der Konzeption des Werks hat sich indes nichts geändert.

Das Lehrbuch dient – wie im Vorwort zur Erstauflage bereits beschrieben

− in erster Linie der Vermilung des eingriffsrechtlichen

Grundlagenwissens, also jener Standardmaßnahmen, die die Polizei im

Rahmen des ersten Angriffs regelmäßig ergrei. Spezielle emen wie

bspw. Verkehrs-, Versammlungs-, Aufenthalts- oder Waffenrecht oder

besondere Ermilungsbefugnisse wie bspw. die molekulargenetische

Untersuchung werden nicht behandelt, weil insoweit auf die reichhaltige

vorhandene Literatur verwiesen werden kann. Gegenstand des

gefahrenabwehrrechtlichen Teils ist das Polizeigesetz des Landes

Brandenburg. Bezugnahmen auf Lehrbücher oder Kommentierungen zu

Polizeigesetzen anderer Länder oder des Bundes sind sinngemäß gemeint;

soweit landes- bzw. bundesrechtliche Besonderheiten bestehen, wird

darauf hingewiesen.

Als Einührungswerk richtet sich das Buch insbesondere an die

Auszubildenden bzw. Studierenden des mileren bzw. gehobenen

Polizeivollzugsdienstes sowie an Studierende der Rechtswissenschaen. Es

ist praxisorientiert, soll aber auch wissenschalichen Ansprüchen

genügen und den Einstieg in die vertiee Beschäigung mit dem

Eingriffsrecht ermöglichen, indem es im Anmerkungsapparat



weiterührende Literatur nachweist und zu fachlichen Kontroversen

Stellung nimmt. Damit düre sich das Buch u.  a. auch als Hilfsmiel ür

Haus- oder Abschlussarbeiten eignen. Ein spezielles Training der

Fallbearbeitung kann es jedoch aus Umfangsgründen nicht bieten. Dies

bleibt meinem eingriffsrechtlichen Übungs- und Arbeitsbuch vorbehalten,

das demnächst im Boorberg-Verlag erscheinen wird.

Gern danke ich wieder herzlich dem Verlag und meinem Lektor, Herrn

Syndikusrechtsanwalt Hans-Jörn Bury, ür die unverändert angenehme,

vertrauensvolle sowie verlässliche Zusammenarbeit.

Auch weiterhin sind Hinweise, Anregungen und Verbesserungsvorschläge

ausdrücklich erwünscht und erbeten. Nach wie vor wünsche ich aber den

Lesern zunächst viel Freude und Erfolg bei der Arbeit mit den Grundlagen

des Eingriffsrechts.

Viktor Nerlich

Berlin, im Januar 2021
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Kapitel 1 

Grundlagen des Eingriffsrechts

I. Begriff und Bedeutung des Eingriffsrechts

1. Recht und Rechtsordnung

„Recht“ ist der Oberbegriff ür ein System von Regeln zur Ordnung des

menschlichen Zusammenlebens, dessen prägendes Merkmal darin besteht,

dass es notfalls zwangsweise durch staatliche Organe durchgesetzt werden

kann. Darin unterscheidet sich das Recht von anderen Ordnungssystemen,

die ebenfalls berechenbares wie verlässliches Verhalten herbeiühren

wollen und die jeder einzelne aus der Familie oder aus sozialen Gruppen

kennt, nämlich Moral und Sien bzw. Gebräuche.1 Das Recht ergibt sich

aus einer Vielzahl von Normen, den sogen. Rechtsquellen:2



Die Normen des geschriebenen Rechts stehen in einer besonderen

Hierarchie zueinander, die aus der obigen Übersicht hervorgeht. Danach

genießt das Recht, das von Organen der Europäischen Union erlassen

wird, Anwendungsvorrang gegenüber dem Recht der Mitgliedsstaaten.

Innerhalb Deutschlands haben die Normen des Bundes gegenüber jenen

der Länder Geltungsvorrang (Art. 31 GG). Zwischen dem Grundgesetz und

den örmlichen Bundesgesetzen stehen die allgemeinen Regeln des

Völkerrechts, die aus dem Völkergewohnheitsrecht und den allgemein

anerkannten Rechtsgrundsätzen des Völkerrechts bestehen (Art. 25 GG).3

Sie spielen im Eingriffsrecht insbesondere dann eine Rolle, wenn die

Polizei es mit Diplomaten oder ausländischen Gesandten oder mit

Beschuldigten zu tun hat, die eine ausländische Staatsangehörigkeit

haben.

Die Gesamtheit des Rechts wird Rechtsordnung genannt, die sich in

das öffentliche Recht einerseits und in das Privatrecht (Zivilrecht)

andererseits teilt. Das öffentliche Recht regelt die Rechtsbeziehungen

des einzelnen zum Staat und den übrigen Trägern öffentlicher

(hoheitlicher) Gewalt sowie das Verhältnis der einzelnen Hoheitsträger

untereinander. Wichtige Beispiele ür das öffentliche Recht sind das

Staatsrecht und das Verwaltungsrecht, zu dem u.  a. das Beamtenrecht, das

Polizeirecht oder das Steuerrecht zählen. Auch das Strafrecht und alle

Prozessrechte, wie z.  B. die Verwaltungsgerichts- oder

Strafprozessordnung, zählen hierzu. Prägendes, wenn auch nicht

ausschließliches Kennzeichen des öffentlichen Rechts ist das zwischen

dem Bürger und dem Staat bestehende Über- und

Unterordnungsverhältnis, das in den Befugnissen der Polizei besonders

anschaulich zum Ausdruck kommt. Das Privatrecht regelt demgegenüber

Rechtsbeziehungen auf der Ebene der Gleichordnung. Hier gibt es



grundsätzlich keine Über- und Unterordnung.4 Auch das Privatrecht ist

vielältig gegliedert: Das allgemeine Privatrecht, das auch bürgerliches

Recht genannt wird, gilt ür jedermann. Es ist zu weiten Teilen im

Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt und bildet die Grundlage ür „das

tägliche Leben“ des Einzelnen, z.  B. Vertragsrecht, Familienrecht, Erbrecht

oder Eigentum und Besitz. Sonderprivatrechte gelten hingegen nur ür

bestimmte Bereiche und deren Angehörige, so z.  B. das Arbeitsrecht, das

die Rechtsbeziehungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern regelt,

oder das Handelsrecht als das Recht der Kaufleute und Handelsgeschäe.5

2. Eingriffsrecht

2.1 Definition und Inhalts des Eingriffsrechts

„Eingriffsrecht“ ist die Summe aller Rechtsnormen, die die Aufgaben und

Befugnisse der Polizei zum Einschreiten gegenüber dem Bürger

beinhalten. Eingriffsrecht ist kein eigenes rechtswissenschaliches

Fachgebiet wie bspw. Verfassungs-, Verwaltungs- oder Strafrecht, sondern

die Bezeichnung ür ein Lehrfach, das aus den Bedürfnissen des

Unterrichts ür Polizeianwärter entstanden ist und

rechtsgebietsübergreifend die Aufgaben und Eingriffsbefugnisse der

Polizei „unter einem Dach“ zusammenfasst. Aus didaktisch-praktischen

Gründen ist das verständlich und sinnvoll. Es darf aber nicht übersehen

werden, dass die Teilgebiete des Eingriffsrechts insbesondere in

verschiedenen Bereichen der Rechtswissenscha angesiedelt sind, auf

unterschiedlichen Gesetzgebungskompetenzen beruhen und jeweils

anderen Rechtswegen folgen.6 In ihrer täglichen Arbeit muss sich die

Polizei deshalb jederzeit vergegenwärtigen, auf welcher gesetzlichen

Grundlage ihre jeweilige Maßnahme beruht bzw. welchem Ziel ihr

Handeln dient: Prävention oder Repression, d.  h. Gefahrenabwehr oder



Verfolgung von Straaten bzw. Ordnungswidrigkeiten.7 Zwar haben viele

Eingriffe aus dem Polizei- und Strafverfahrensrecht die gleiche

Bezeichnung; ihre Voraussetzungen folgen aber unterschiedlichen

Normen mit verschiedenen Tatbestandsmerkmalen (vgl. z.  B. § 12 BbgPolG

mit § 163b StPO). Für manche Eingriffe gibt es Rechtsgrundlagen zudem

nur im Polizeigesetz (z.  B. die Wohnungsverweisung oder das

Aufenthaltsverbot) oder nur in der Strafprozessordnung (z.  B. die

körperliche Untersuchung).8 Für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit einer

polizeilichen Maßnahme kommt es daher darauf an, ob sie zu Zwecken

der Gefahrenabwehr oder zur Verfolgung von Straaten oder

Ordnungswidrigkeiten erfolgt.

2.2 „Polizei“

Der Begriff „Polizei“ hat verschiedene Bedeutungen: Zunächst ist damit

eine bestimmte staatliche Tätigkeit gemeint: die Abwehr und Beseitigung

von Gefahren oder Störungen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung

(Gefahrenabwehr). Man spricht auch von Polizei im materiellen Sinne,

ohne dass damit gesagt wird, wer diese Tätigkeit ausübt. Wenn in diesem

Lehrbuch aber von „Polizei“ die Rede ist, so ist damit stets die Behörde

bzw. Tätigkeit der Vollzugspolizei gemeint, die in Brandenburg gemäß § 72

Abs.  1 BbgPolG dem Polizeipräsidium zugewiesen ist (Polizei im
institutionellen/organisatorischen Sinne).9 Die Aufgaben des

Polizeipräsidiums ergeben sich aus §  78 BbgPolG, und sie umfassen viel

mehr als nur die Gefahrenabwehr. Der Begriff der Polizei im

institutionellen Sinne und jener der Polizei im materiellen Sinne sind also

nur teilweise deckungsgleich. Hinzu kommt, dass das Polizeipräsidium

nicht die einzige Behörde in Brandenburg ist, die die Aufgabe der

Gefahrenabwehr wahrzunehmen hat. Es teilt sich diese Kompetenz
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vielmehr mit den Ordnungs- und Sonderordnungsbehörden (vgl. § 1 OBG).

Polizei und Ordnungsbehörden arbeiten aufgrund verschiedener

Rechtsgrundlagen: insbesondere Ordnungsbehördengesetz bzw.

Polizeigesetz. Beide Gesetze ähneln sich aber in weiten Teilen.10

2.3 Strafverfahrensrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht

Strafverfahrens- bzw. Strafprozessrecht ist der Inbegriff derjenigen

Normen, die dazu dienen, in einem rechtlich geordneten Verfahren zu

ermieln, ob eine straare Handlung vorliegt, und  – falls dem so ist –

eine straare Handlung zu ahnden. Es dient der Durchsetzung des

materiellen Strafrechts und ermöglicht der Idee nach, den durch die

Straat gestörten Rechtsfrieden wiederherzustellen. Zugleich zieht es den

Strafverfolgungsbehörden und damit auch der Polizei Grenzen

hinsichtlich ihrer Eingriffsrechte, da Straaten nur auf rechtsstaatlichem

Wege und nicht um jeden Preis aufgeklärt und verfolgt werden sollen.11

Beteiligte des Strafverfahrens sind

das Subjekt des Verfahrens: Verdächtiger, Beschuldigter,

Angeschuldigter und Angeklagter;

die Verteidigung: in der Regel Rechtsanwälte als Wahl- oder

Pflichtverteidiger;

die Anklagebehörde: Staatsanwaltscha oder Amtsanwaltscha;

die Polizei;

das Gericht, und zwar als Organ der Gerichtsverhandlung selbst sowie

als Ermilungs- bzw. Untersuchungsrichter;

Verletzte; Zeugen; Sachverständige.

Anders als beim Polizeirecht, dessen Ziel die Verhinderung und

Beseitigung von Gefahren ür polizeiliche Schutzgüter (also u.  a. auch die

Verhütung und Beendigung von Straaten) ist, geht es dem
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Strafverfahrensrecht um die Ahndung begangener Straaten. Ähnlich

liegt es auch beim Ordnungswidrigkeitenrecht, das starke Bezüge zum

Strafprozessrecht aufweist, indem sich die Verfahrensnormen und

Eingriffsbefugnisse zur Aulärung und Verfolgung von

Ordnungswidrigkeiten grundsätzlich aus der Strafprozessordnung ergeben

(§ 46 Abs. 1; § 46 Abs. 2; § 53 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 OWiG). Allerdings

geht es im Ordnungswidrigkeitenrecht lediglich um die Verfolgung von

Rechtsverstößen unterhalb der Kriminalität („Bagatelldelinquenz“); es

sanktioniert die Verletzung öffentlich-rechtlicher Pflichten, ohne die

Handlung als sozialschädlich i.  S. des Strafrechts zu stigmatisieren. Man

spricht daher bisweilen nicht ohne Grund von „Verwaltungsunrecht“.12 Die

meisten Ordnungswidrigkeiten sind über eine Vielzahl von Gesetzen aus

dem Bereich des Verwaltungsrechts verteilt, meist an deren Ende.

Beispiele sind das Straßenverkehrsrecht (§ 49 StVO i.  V. mit § 24 StVG), das

Waffenrecht (§ 53 WaffG) oder das Forstrecht (§ 37 LWaldG). Nur wenige

Tatbestände sind im zentralen Ordnungswidrigkeitengesetz geregelt.

II. Aufgaben und Zuständigkeiten der Polizei

Die Aufgaben der Polizei ergeben sich aus §  1 BbgPolG. Danach ist die

Polizei in jeweils verschiedenem Umfang zuständig ür

die Gefahrenabwehr,

den Schutz privater Rechte,

die Vollzugshilfe zugunsten anderer Behörden,

andere, der Polizei durch Rechtsvorschrien übertragene Aufgaben.

1. Die Zuständigkeit der Polizei für due Gefahrenabwehr

1.1 Polizei und Ordnungsbehörden
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Gemäß § 1 Abs. 1 BbgPolG hat die Polizei die Aufgabe, Gefahren ür die

öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren. Gefahrenabwehr besteht

aus drei Teilbereichen, nämlich:

der klassischen Gefahrenabwehr, d.  h. der Abwehr von Gefahren ür

die öffentliche Sicherheit oder Ordnung (§ 1 Abs. 1 Satz 1 BbgPolG);

der vorbeugenden Bekämpfung bzw. Verhütung von Straaten (§  1

Abs. 1 Satz 2 Alt. 1 BbgPolG);13

der Vorbereitung auf künige Gefahrenabwehr (§  1 Abs.  1 Satz  2

Alt.  2 BbgPolG), womit vor allem die Vorhaltung von Daten, die

Bereitstellung von Geräten und die Planung von Einsätzen gemeint

ist.

Zu beachten ist jedoch, dass – von der vorbeugenden Bekämpfung

(Verhütung) von Straaten und der Vorbereitung ür künige

Gefahrenälle abgesehen  – die Polizei im Rahmen der Gefahrenabwehr

grundsätzlich nur insoweit zuständig ist, als die Abwehr der Gefahr durch

die originär zuständige Ordnungsbehörde nicht oder nicht rechtzeitig

möglich erscheint (§ 2 Satz 1 BbgPolG). Die Polizei „konkurriert“ also im

Bereich der Gefahrenabwehr zum Teil mit den Ordnungsbehörden. Sie hat

dann nur das Recht des ersten Zugriffs und wird subsidiär aufgrund

einer Eil- oder Eilfallkompetenztätig.14 Nur in wenigen Bereichen ist die

Polizei aufgrund gesetzlicher Zuweisung ür die Gefahrenabwehr auch

originär zuständig. Es handelt sich insbesondere um

den Bereich des Straßenverkehrs und Wasserstraßenverkehrs gemäß

§ 1 Abs. 4 i.  V. mit § 78 Abs. 2 BbgPolG;15

den Bereich des Waffenrechts nach §  1 Abs.  4 BbgPolG i.V. mit §  1

Abs.  1 und Abs.  4 der brandenburgischen Rechtsverordnung zur

Durchührung des Waffengesetzes (DVO WaffG);16
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den Bereich des Versammlungsrechts nach § 1 Abs. 4 BbgPolG i.V. mit

§  1 der brandenburgischen Rechtsverordnung zur Übertragung der

Zuständigkeiten nach dem Versammlungsgesetz (ZustVO VersamG).17

Es ist also stets zu prüfen, ob die Polizei originär oder subsidiär

gefahrenabwehrend tätig wird. Handelt sie subsidiär, hat sie die jeweils

zuständige Ordnungsbehörde unverzüglich über ihren Zugriff zu

unterrichten (§ 2 Satz 2 BbgPolG). Unabhängig davon aber, ob die Polizei

subsidiär oder originär gefahrenabwehrend tätig wird, muss tatbestandlich

stets eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung
vorliegen (§ 1 Abs. 1 Satz 1 BbgPolG).

1.2 Die öffentliche Sicherheit oder Ordnung

Die öffentliche Sicherheit oder Ordnung ist das polizeiliche Schutzgut; nur

ihr können Gefahren drohen. Zur öffentlichen Sicherheit zählen:18

die Unverletzlichkeit der Rechtsordnung,

die subjektiven Rechte und Rechtsgüter des Einzelnen,

der Bestand und die Funktionsähigkeit des Staates, seiner

Einrichtungen und Veranstaltungen.19

Als Inbegriff der öffentlichen Sicherheit ist regelmäßig zuerst die

Unverletzlichkeit der Rechtsordnung zu prüfen. Denn fast alle

Handlungen, die die Polizei zum Einschreiten berechtigen, beruhen auf

einer Verletzung des geltenden Rechts und damit auf einer Verletzung der

Rechtsordnung. Rechtsordnung meint die Gesamtheit des oben erläuterten

geltenden Rechts. Wann immer also gegen Rechtsnormen verstoßen wird

oder dies droht, ist die öffentliche Sicherheit in Gestalt der

Unverletzlichkeit der Rechtsordnung gestört bzw. geährdet. Besonders

augenällig wird dies bei Straaten und Ordnungswidrigkeiten.20 Legales

Handeln kann demgegenüber die öffentliche Sicherheit nicht verletzen,


